
Risiko Scheinselbständigkeit: Wie vermeiden Sie, dass 
selbständige Mitarbeiter zu Arbeitnehmern werden? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

das Beauftragen eines Selbständigen hat viele Vorteile: sowohl für Sie als Auftraggeber als auch für den 
Auftragnehmer. Beispielsweise können Sie so spezielles Wissen für zeitlich begrenzte Projekte ins Unter-
nehmen holen oder flexibel auf Auftragslagen reagieren. Der Dienstleister profitiert von einer oft höheren 
Bezahlung - hat allerdings keine soziale Absicherung durch Sie. 

Jedoch besteht gerade bei Einzelunternehmern die Gefahr, dass ihnen eine sog. Scheinselbständigkeit un-
terstellt wird. Das kann passieren, wenn die Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit im Unternehmen eher de-
nen eines Arbeitnehmers entsprechen. Kritisch wird es, wenn der vermeintlich Selbständige stark weisungs-
gebunden ist, nur wenig zeitliche und räumliche Flexibilität bei seinen Aufgaben hat und länger nur für ein 
Unternehmen tätig ist. 

Im Fall einer Scheinselbständigkeit wird der Selbständige sozialversicherungsrechtlich und möglicherweise 
auch lohnsteuerlich zu Ihrem Arbeitnehmer! Die entsprechenden Beiträge können dann - auch über lange 
Zeiträume - nachgefordert werden und bei Ihnen zu hohen Nachzahlungen führen. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite erkennen Sie rechtzeitig das Risiko, 
Scheinselbständige zu beschäftigen, und sichern sich mit einfachen Mitteln gegen hohe Nach-
zahlungen ab. Bei individuellen Fragen beraten wir Sie gern. 

Mit freundlichen Grüßen 
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